
Informations- 
notiz
Angeordnete oder frei-
willige Elternberatung bei 
Trennung und Scheidung 
in der Schweiz
Diese Informationsnotiz soll, neben einem kurzen Überblick  

über die Scheidungssituation in der Schweiz, das Modell der mehr- 

heitlich angeordneten Elternberatung, seine Vorteile und  

Grenzen sowie seine verschiedenen kantonalen Umsetzungen vor- 

stellen. Es wird dabei ein Fokus auf das Projekt im Kanton  

Wallis gelegt. 

1	 BFS, 2024

IN KÜRZE 
•	 Im Jahr 2023 waren 12 460 minder-

jährige Kinder in der Schweiz von der 

Scheidung ihrer Eltern betroffen.1

•	 Langwierige Gerichtsverfahren kön- 

nen dazu beitragen, dass sich Familien-

konflikte verstärken, wobei in erster 

Linie Kinder die Leidtragenden sind.

•	 Die Methode der angeordneten  

oder freiwilligen Elternberatung soll 

Eltern dabei unterstützen, einvernehm-

liche Lösungen bei Fragen zu Sorge-

recht, Obhut, Unterhalt, Betreuung der 

Kinder und Besuchsrecht zu finden.  

Sie schlägt ein interdisziplinäres  

und schnelles Gerichtsverfahren vor, 

welches ermöglicht, Lösungen zu  

entwickeln, bei denen das Wohl der 

Kinder im Mittelpunkt steht.

•	 Diese Methode wird in den Kantonen 

Basel-Stadt und St. Gallen seit 2010 

umgesetzt und ist Gegenstand von 

Pilotprojekten oder -adaptionen in den 

Kantonen Waadt, Bern, Freiburg,  

Genf und Wallis. 

•	 Die Methode ist im Fall von häusli- 

cher Gewalt, bei Drogenkonsum oder  

psychischen Erkrankungen nicht 

anwendbar. 
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2	 BFS, 2021

3	 BFS, 2024. Es gibt leider keine 
statistischen Angaben zur Anzahl 
minderjähriger Kinder, die von  
einer elterlichen Trennung betrof-
fen sind. 

4	 Rey-Mermet, C. und Wack C., 2021

5	 Odier, L. et al., 2024

6	 Ch.ch, 2024

Scheidung oder Trennung  
in der Schweiz

Bei einer Trennung oder Scheidung bestimmt in der Re-
gel der Familienstand der Eltern, welche Behörde für die 
Behandlung des Antrags zuständig ist.5 Sind die Eltern 
verheiratet, eröffnen sie in ihrem Namen bei den Zivilge-
richten des Wohnsitzkantons ein Scheidungsverfahren.  
Ist die Scheidung einvernehmlich, kann der Antrag ge-
meinsam gestellt werden. Andernfalls kann die Scheidung  
einseitig beantragt werden, sofern die Ehegatten seit min- 
destens zwei Jahren nicht mehr zusammenleben oder die 
Ehe aus schwerwiegenden Gründen unerträglich gewor-
den ist.6

Wenn die Eltern nicht verheiratet sind, ist die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zuständig und 
leitet ein Verfahren ein, diesmal im Namen des Kindes/
der Kinder. Bei der Bestimmung der zuständigen Behörde  
können auch andere Kriterien berücksichtigt werden.7 
In bestimmten Fällen, beispielsweise bei Straftaten, gibt 
es mehrere zuständige Behörden, was die Situation noch 
komplexer macht.
Bei diesen Verfahren muss eine Einigung bezüglich Aus-
übung der elterlichen Sorge, Unterhaltszahlungen sowie  
Betreuung der Kinder und Besuchsrecht beschlossen 
werden. Seit 2014 wird die elterliche Sorge im Falle einer  
Scheidung grundsätzlich beiden Elternteilen zugespro-
chen. In der grossen Mehrzahl der Scheidungs- und Tren-
nungsfälle gelingt es den Eltern, selbst eine Einigung zu  
erzielen.8 Strittige und hochstrittige Verfahren nehmen ge-
mäss Auskunft verschiedener Fachpersonen in den Kan- 
tonen jedoch zu. Leider fehlen hierzu Daten.

Die angeordnete Elternberatung  
oder die sogenannte Cochem-Methode

Die Methode der angeordneten Elternberatung wurde 1992  
im Landkreis Cochem in Deutschland entwickelt und ba-
siert auf einer doppelten Erkenntnis. Erstens sind Schei-
dungsverfahren oft langwierig, aggressiv und verstärken 
häufig Familienkonflikte, bei denen die Kinder die Leid-
tragenden sind.9 Zweitens sind beide Eltern a priori er-
ziehungsfähig und die Kinder haben das Recht, eine Bin-
dung zu beiden aufzubauen. Damit dies möglich ist, muss 
also ein Mindestmass an Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern aufrechterhalten werden, wobei das Interesse der 
Kinder im Mittelpunkt stehen muss.10 Aufgrund dieser 
Feststellungen wird eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
aus Fachpersonen aus den Bereichen Familienrecht, Me-
diation, Psychologie oder auch Kinderschutz eingesetzt, 
um eine schnelle und koordinierte Reaktion auf Schei-
dungssituationen zu ermöglichen. Diese soll dazu beitra- 
gen, Eltern in die Verantwortung zu nehmen und eine 
Einigung zu erreichen, bei der das Wohl der Kinder im 
Mittelpunkt steht. Das Verfahren fördert die mündliche  
Kommunikation, Schnelligkeit und Mediation, damit Kon- 
flikte nicht eskalieren. 
Diese Methode hat Überlegungen zu Modellen angeord- 
neter Elternberatung in der Schweiz angeregt11, die je 
nach Kanton bei Scheidungen und Trennungen mit min-
derjährigen Kindern in der Familie Anwendung finden  
können. Auch wenn sie theoretisch viele Vorteile zu bie-
ten scheint, sind ihre tatsächlichen Auswirkungen auf 
das Wohl der Kinder, die gerechte Aufteilung der finanzi-
ellen Aspekte zwischen den ehemaligen Ehe- oder Kon-
kubinatspartnern und die Konfliktlösung noch wenig eva- 
luiert. Sie hängen vor allem von den Modalitäten der Um-
setzung ab, bspw. von den dafür bereitgestellten Mitteln, 
der Verfügbarkeit der vorgeschlagenen Massnahmen, den 
beteiligten Fachpersonen oder auch der Beteiligung der  
Eltern und dem Einbezug der Kinder in die Prozesse. Da-
rüber hinaus kann diese Methode nicht auf alle Familien-
situationen angewendet werden. Die von der Schweiz ra-
tifizierte Istanbul-Konvention verbietet den Einsatz von 
Mediation oder kollaborativen Ansätzen bei familiärer  
Gewalt.12 Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass 
Mediation auch bei Drogenkonsum oder psychischen Pro-
blemen zu vermeiden ist.13 Schliesslich wird zwar der Ein- 
bezug der Kinder als wichtiger Bestandteil des Modells 
dargestellt, der ihr Recht auf Anhörung gewährleistet, 
doch in der Praxis werden ihre Meinungen oft nur unzu-
reichend berücksichtigt oder zu spät im Verfahren ein-
geholt.

In der Schweiz lebt ein Zehntel der Perso- 
nen mit Kindern unter 18 Jahren nicht mehr 
mit dem Vater oder der Mutter dieser Kinder 
zusammen.2 Im Jahr 2023 waren es 12 460 
minderjährige Kinder, die von der Scheidung 
ihrer Eltern betroffen waren.3 Während eine 
Scheidung oder Trennung für alle Familien-
mitglieder mit grossen Umwälzungen verbun- 
den ist, können die dabei auftretenden  
elterlichen Konflikte für Kinder besonders 
verheerend sein, und zwar oft viel mehr als 
die Trennung an sich.4 Um Kinder zu schüt-
zen, Konflikte zu verhindern und die Kon- 
sensfindung zwischen den Eltern zu fördern, 
wurden verschiedene Methoden entwickelt. 
Eine davon ist die angeordnete Elternbera-
tung, die auf einem interdisziplinären Ansatz 
beruht und sich auf die Interessen der Kin-
der fokussiert.

7	 Odier, L. et al., 2024

8	 Odier, L. et al., 2024

9	 Marique, B. und Sacrez, M., 2024

10	 Marique, B. und Sacrez, M., 2024

1 1	 Rey-Mermet, C. und Wack C., 2021

12	 Krüger, P., Lorenz Cottagnoud,  
S., Mitrovic, T. et al., 2024

13	 Odier, L. et al., 2024
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Kantonale Modelle

Wallis

Im Wallis wurde im Januar 2020 im Bezirk Monthey ein 
erstes Pilotprojekt zum elterlichen Konsens umgesetzt. 
Es wurde zwei Jahre später auf die Bezirke Entremont, 
Martigny und Saint-Maurice ausgeweitet.14 Eine Auswei-
tung auf den ganzen Kanton im Jahr 2026 ist in Diskus-
sion. Wie das Cochemer-Modell zeichnet es sich durch 
den Willen aus, das Verfahren zu vereinfachen, elterli-
chen Konflikten vorzubeugen und das Wohl der Kinder 
in den Mittelpunkt zu stellen. 
Ein typisches Verfahren läuft wie folgt ab: Wenn Eltern 
sich trennen wollen, stellen sie einen entsprechenden An- 
trag. Die dafür zur Verfügung gestellten Antragsformu-
lare vereinfachen dies. Sie sollen nur die für das Verfah-
ren wesentlichen Informationen sammeln und keinen 
Raum für Konfliktausbrüche bieten. Die Eltern werden an- 
schliessend an eine Informations- und Sensibilisierungs-
veranstaltung verwiesen. Falls erforderlich, kann eine ge- 
zielte Befragung durch die Kindesschutzbehörde (Office  
de la protection de l’enfant, OPE) durchgeführt werden.  
Zwei bis vier Wochen nach der Antragstellung findet eine  
erste Schlichtungssitzung statt, an der die Eltern, die An-
wälte und eventuell ein/e Mitarbeiter/in des OPE teilneh- 
men. Kinder über sechs Jahre werden vor der Sitzung  
angehört. Über deren Anhörung berichtet der Richter 
mündlich. Wenn am Ende der Sitzung eine Einigung er-
zielt wird, die dem Kindeswohl entspricht, unterzeichnen  
die Eltern die Vereinbarung. Bei Uneinigkeit werden vor-
läufige Massnahmen ergriffen, um die Situation bis zur 
nächsten Schlichtungssitzung, die drei Monate später 
stattfindet, zu regeln. Während dieser Zeit sind begleiten- 
de Massnahmen (Mediation, zusätzliche Sensibilisie-
rungssitzungen, psychologische Beurteilung des Familien- 
systems) vorgesehen. Wenn diese vom Gericht angeord- 
net sind, werden die Kosten bis zu einer bestimmten Stun- 
denzahl vom Kanton übernommen. Wenn bei der zweiten 
Schlichtungssitzung immer noch Uneinigkeit herrscht, 
kann entschieden werden, die bestehenden Massnahmen 
zu verlängern oder den Fall im ordentlichen Verfahren 
zu behandeln.15

Während des gesamten Verfahrens sind verschiedene 
Fachpersonen involviert. Um ihre Rollen zu klären und 
ihre Massnahmen bestmöglich zu koordinieren, treffen 
sie sich alle sechs Wochen. Die Vernetzung der beteiligten  
Akteure ist ein Schlüsselelement des Modells.16

Ein Evaluationsbericht zu diesem Pilotprojekt wurde im 
Oktober 2024 veröffentlicht.17 Auf der Grundlage der Er-
fahrungen der beteiligten Fachpersonen sowie der be-
troffenen Eltern wird im Bericht eine erste Bilanz für die 
Jahre 2022 und 2023 gezogen. Während die rasche Vorge-
hensweise, der direkte Austausch und die Fähigkeit des 
Modells, die Kinder aus dem Konflikt herauszuhalten, von  
einer Mehrheit der beteiligten Akteure als Vorteile wahr- 
genommen werden, werden andere Elemente wie die tat-
sächliche Wirkung des Modells auf die elterliche Kon-
fliktlösung oder der Umgang mit Gewaltsituationen kont-
roverser diskutiert. Zudem können Verfahren, die psycho- 
soziale Begleitmassnahmen umfassen, zu Verzögerungen  

führen. Schliesslich führt der Mangel an Psychotherapeu- 
tinnen und Psychotherapeuten, ein grundlegendes Prob-
lem, das alle Kantone betrifft, zu Verzögerungen bei der 
Bearbeitung der Fälle.

Waadt

Im Kanton Waadt tauchte 2019 das Bedürfnis auf, elterli-
che Trennungen anders als bisher anzugehen. Am 1. Ja-
nuar 2023 wurde ein Pilotprojekt zum elterlichen Konsens 
in den Bezirken Aigle, Lavaux-Oron und Riviera-Pays- 
d’Enhaut lanciert. Es wird gemeinsam von der Waadtlän-
der Gerichtsordnung und der Generaldirektion für Kin-
der und Jugend (Direction générale de l’enfance et de la 
jeunesse DGEJ) getragen.18 Das Projekt orientiert sich am 
Walliser Modell, insbesondere was die Elemente zur An-
passung des Verfahrens und seines Ablaufs, die Einrich-
tung eines multidisziplinären Netzwerks sowie die Be-
gleitmassnahmen betrifft. Es gibt jedoch zwei Hauptun- 
terschiede: Die Vielfalt der therapeutischen Strukturen 
ist im Kanton Waadt breiter und die Begleitmassnahmen  
dauern etwas länger als im Kanton Wallis (s. Tabelle).19

Freiburg

Im Februar 2025 startete der Kanton Freiburg in den Be-
zirken Vivisbach, Greyerz und Glâne ein Pilotprojekt, das 
sich an den Erfahrungen im Wallis und in der Waadt ori-
entiert.20 Es werden kostenlose Informations- und Bera-
tungssitzungen, ein angepasstes Gerichtsverfahren, spe- 
zielle Antragsformulare und die Zusammenarbeit aller  
Beteiligten unter der Leitung des Richters/der Richte-
rin angeboten, sowie begleitende Massnahmen, die den 
Rechtsweg ergänzen, wie bspw. Mediation oder fachliche 
Begleitung bei gemeinsamer Elternschaft.21 Im Gegensatz  
zum Kanton Wallis fehlt im Kanton Freiburg eine Unter-
stützung therapeutischer Art.

Genf

Seit 2017 verfügt der Kanton über einen Dienst zur Be-
urteilung und Begleitung der elterlichen Trennung (Ser-
vice d’évaluation et d’accompagnement de la séparation  
parentale, SEASP). Eltern werden eingeladen, an Sensibi- 
lisierungssitzungen zur gemeinsamen Elternschaft teil-
zunehmen und können finanzielle Unterstützung für die 
Teilnahme an Mediationssitzungen für gemeinsame El-
ternarbeit, Elternberatung oder für therapeutische Beglei- 
tung beantragen.22 Im Rahmen des Projekts zur Harmo- 
nisierung des Kinder- und Jugendschutzes (Harmonisa-
tion de la protection de l’enfance et de la jeunesse HAR-
PEJ) führte der Kanton Genf eine vergleichende Analyse 
von fünf kantonalen und internationalen Modellen der  
(angeordneten) Elternberatung durch. Dabei wurden die 
für das reibungslose Funktionieren dieser Modelle er-
forderlichen Elemente ermittelt und eine Bestandsauf-

14	 Odier, L. et al., 2024

15	 Nanchen, C., 2022

16	 Odier, L. et al., 2024

17	 Mastrangelo, S. und Umutsinzi M., 
2024

18	 Kanton Waadt, 2023

19	 Odier, L. et al., 2024

20	 Staat Freiburg, 2025 

21	 Staat Freiburg, 2025

22	 Republik und Kanton Genf, 2024

https://www.vs.ch/de/web/scj/ope/projet-pilote-consensus-parental-cochem-
https://www.vd.ch/justice/la-justice-civile/consensus-parental
https://www.fr.ch/de/elternkonsens
https://www.ge.ch/organisation/service-evaluation-accompagnement-separation-parentale
https://www.ge.ch/organisation/service-evaluation-accompagnement-separation-parentale
https://www.ge.ch/organisation/service-evaluation-accompagnement-separation-parentale
https://www.ge.ch/organisation/service-evaluation-accompagnement-separation-parentale
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nahme der in Genf bereits umgesetzten oder anwendba-
ren Massnahmen vorgenommen. Darüber hinaus wurden  
neue Massnahmen ergrif-fen, wie die Verabschiedung 
eines Gesetzes im Jahr 2023 zur Förderung der Mediation 
und anderer aussergerichtlicher Streitbeilegungsmetho-
den, die Eröffnung eines öffentlich zugänglichen Medi-
ationsbüros oder die Lancierung eines Testprojekts für 
die Zusammenarbeit zwischen dem SEASP und den Ge-
richten, insbesondere mit dem Gericht für Erwachsenen- 
und Kinderschutz (Tribunal de protection de l’adulte et 
de l’enfant TPAE). Wenn also das TPAE eingeschaltet 
wird, werden die Eltern an den Beratungsdienst verwie-
sen, der innerhalb von 15 Tagen Kontakt aufnehmen und 
über das Begleitprogramm informieren muss. Wenn die 
Eltern damit einverstanden sind, kann das Gericht den 
SEASP mit der Beratung beauftragen. In diesem Fall legt 
es einen Termin für eine Anhörung im Abstand von vier 
Monaten fest. Während dieser Zeit finden unter Beglei-
tung des SEASP 5 bis 7 Beratungssitzungen mit den El-
tern mit dem Ziel einer Einigung statt. Bei einer Einigung  
wird dem TPAE eine Vereinbarung vorgelegt und die an-
beraumte Anhörung abgesagt. Dieses Pilotprojekt wurde 
im März 2025 abgeschlossen. Seitdem ist die Elternbe- 
gleitung eine reguläre Leistung des SEASP. Weitere Mass- 
nahmen wie Mediation, Therapie oder die Durchführung 
einer Sozialabklärung können von den Richterinnen und 
Richtern angeordnet werden. Schliesslich werden auch 
«Kurse für getrennte Eltern» angeboten.23

Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt wurde 2008 die interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe «Netzwerk Kind» ins Leben gerufen, die 
ein neues Instrument für die Intervention bei konflikt-
haften Trennungen, an denen Kinder beteiligt sind, ent-
wickelt hat. Es handelt sich dabei um eine angeordnete 
Beratung, die seit 2010 umgesetzt wird.24 Sie kann vom 
Zivilgericht und seit 2022 auch von der Kindesschutzbe-
hörde (KESB) angeordnet werden, wenn sich die Eltern 
bei der ersten Anhörung nicht einig sind oder wenn ein 
Paar Unterstützung bei einer Trennung wünscht. Das Ge- 
richt oder die KESB beauftragt dann den Kinder- und Ju-
gendschutzdienst oder eine Fachklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, innerhalb von vier Monaten bis zur 
nächsten Anhörung, die Eltern zu beraten und ihnen bei 
der Regelung von Kinderfragen zu helfen. Die angeordne-
te Beratung ist für die Eltern unentgeltlich. Die Teilnah- 
me der Eltern ist verpflichtend und die Kinder werden  
je nach Alter ebenfalls in den Prozess einbezogen. Wenn 
die Eltern sich einigen, wird die gemeinsame Erklärung 
schriftlich an das Gericht zur Genehmigung weitergelei-
tet. Andernfalls entscheidet das Gericht in einer zweiten 
Anhörung über die noch strittigen Punkte.

St. Gallen

Nach dem Vorbild von Basel-Stadt hat der Kanton St. Gal-
len 2010 die angeordnete Elternberatung eingeführt, um 
Eltern dabei zu helfen, einen gemeinsamen Weg im Um-
gang und bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kin-
der zu finden. Die zwei Organisationen Kinder- und Ju-
gendpsychiatrische Dienste St. Gallen und Kinder- und Ju- 

gendhilfe St. Gallen bieten diese Form der Pflichtbera-
tung in konfliktträchtigen Trennungssituationen im Auf-
trag der Gerichte und Behörden an. Ziel der Beratung ist 
es, dem Gericht eine fachkundige Stellungnahme zur Fa-
miliensituation zu liefern, die als Grundlage für seine 
Entscheidung dienen kann. Die Eltern müssen die Kos-
ten selbst tragen, es sei denn, dass ihnen ein kostenloser 
Rechtsbeistand gewährt wird.25 
Am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen: Die 
Beratung umfasst in der Regel 10 Sitzungen in einem 
Zeitraum von 8 bis 10 Monaten, davon eventuell eine Sit-
zung mit Einbezug der Kinder. Hinzu kommt eine wei-
tere Sitzung nach 6 bis 8 Monaten. Der Gesamtaufwand 
beläuft sich auf 20 bis 25 Stunden. 

Bern

Seit September 2023 läuft in der Gerichtsregion Bern-
Mittelland und über die KESB der Stadt Bern (für Kon-
kubinatspaare) ein Pilotprojekt. Seine Leitprinzipien äh-
neln stark denen der angeordneten Beratung in Basel-
Stadt. Wenn die Eltern nach der Erstverhandlung keine 
Einigung in Fragen, die die Kinder betreffen, erzielen, 
kann das Gericht eine Beratung beim Zentrum für Fami-
lien in Trennung (ZFIT) anordnen und setzt maximal vier  
Monate später eine Folgeverhandlung an (bei der KESB gel- 
ten längere Verfahrensfristen). Zwischen den Verhand-
lungen werden die Eltern in Sitzungen aufgefordert, mit 
Hilfe des interdisziplinären Teams des ZFIT, das aus 
Fachpersonen in Sozialer Arbeit und Psychologie besteht, 
eine Vereinbarung zu treffen. Die Anzahl der Sitzungen 
variiert je nach Bedarf. Die Kinder werden circa ab der 
vierten Sitzung zur Teilnahme aufgefordert. Wenn eine 
Einigung erzielt wird, integriert das Gericht diese in den 
Entscheidungsprozess in der Folgeverhandlung. Andern-
falls berichtet das ZFIT dem Gericht über den Verlauf der 
Beratung und macht konkrete Vorschläge für die Kinder.  
Die Teilnahme am Pilotprojekt ist für Eltern freiwillig 
(mit wenigen Ausnahmen). Verheiratete Eltern müssen 
ihre Kosten selbst tragen, es sei denn, dass ihnen kosten-
lose Rechtsbeistandsschaft gewährt wird. Eltern im Kon-
kubinat erhalten die Beratung beim Amt für Erwachse-
nen- und Kindesschutz (EKS) unentgeltlich. Das Projekt,  
das von der Universität Freiburg evaluiert wird, war ur-
sprünglich bis September 202526 geplant, wurde jedoch 
bis August 2027 verlängert. 

Schliesslich wurden auch Motionen, die die Entwicklung 
von Projekten zur Förderung des elterlichen Konsenses 
forderten, von den Parlamenten der Kantone Jura27 und 
Neuchâtel28 angenommen.

23	 Odier, L. et al., 2024

24	 Banholzer, K. et al., 2012

25	 www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/ 
familienrecht/angeordnete-beratung.html

26	 Falkner, A. et al., 2023

27	 Antrag 1411

28	 Antrag 23.185

https://kjh.ch/fuer-fachpersonen/angeordnete-kindorientierte-beratung/
https://zfit.ch/
https://zfit.ch/
www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/familienrecht/angeordnete-beratung.html

www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/familienrecht/angeordnete-beratung.html
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Fazit

Die verschiedenen Umsetzungen von familienrechtli-
chen Verfahren in den beschriebenen Kantonen zei-
gen den Willen, strittige Eltern nach einer Trennung 
bei der Reorganisation der gemeinsamen Elternschaft 
besser zu unterstützen und frühzeitige und einver-
nehmliche Lösungen zu erzielen. Diese Verfahren sol-
len, soweit möglich und zulässig, den Dialog fördern  
und das Wohl und wenn immer möglich auch die Mit-
wirkung der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Zudem  
sollen die Verfahren für verheiratete und für Konku-
binatspaare harmonisiert werden.
Die Eidg. Kommission für Familienfragen (EKFF) ver- 
folgt die Entwicklung und Evaluation der vielen kan-
tonalen Modelle, die teilweise noch in der Pilotphase 

29	 Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 19.3478, 19.3503, 
22.3380, 22.4540, 23.3047

sind, mit Interesse. Auch wenn die Verfahren ähnlich 
sind, so haben sie doch in jedem Kanton ihre Besonder- 
heiten. Dieser Flickenteppich, insbesondere auch die 
unterschiedlichen Verfahren bei verheirateten Eltern 
und solchen im Konkubinat sowie der unterschiedli-
che Miteinbezug der Kinder, führt dazu, dass Fami-
lien und vor allem Kinder schweizweit ungleiche Be-
dingungen vorfinden. 
Die EKFF begrüsst den Willen des Bundesrates, dass 
das Familienrecht besser auf die kindlichen Bedürf-
nisse angepasst und in Bezug auf verheiratete und 
nicht verheiratete Eltern vereinheitlicht werden soll.29

Übersicht

Merkmale Akteure Übernahme Kosten Fristen

Kanton Basel-Stadt (Seit 2010)

•	 Kindzentrierte Beratung

•	 Multidisziplinäres Netzwerk von 

Fachpersonen

•	 Netzwerk Kind  

(Network Kind)

•	 Amt für Kinder- und 

Jugendschutz

•	 Zivilgericht Basel-Stadt

•	 Fachklinik für Kinder-  

und Jugendpsychiatrie

Ohne Kostenfolge für  

die Eltern, egal ob vom  

Gericht oder von der  

KESB angeordnet.

1. Anhörung

Begleitung, Beratung:  

3 Monate 

2. Anhörung 

3 Monate nach der ersten 

Anhörung

Kanton Bern (Seit 2023)

•	 Kindzentrierte Beratung

•	 Multidisziplinäres Netzwerk von 

Fachpersonen

•	 Regionalgericht Bern- 

Mittelland

•	 Verein ZFIT, Zentrum für 

Familien in Trennung

•	 Universitäre Psychiatri-

sche Dienste Bern (UPD)

•	 Amt für Erwachsenen und  

Kinderschutz Stadt Bern  

(EKS)

Verfahren über Gerichte  

kostenpflichtig  

(ca. CHF 3000 für den 

ganzen Prozess, unab-

hängig von der Anzahl 

Sitzungen)

KESB-Massnahmen sind 

immer kostenlos

Gerichtsverfahren

Erstverhandlung

Begleitung, Beratung 

4 Monate

Folgeverhandlung  

spätestens 4 Monate nach  

der ersten Anhörung

Kanton Freiburg (Seit 2025)

•	 Angepasste Trennungs- und 

Scheidungsverfahren

•	 Obligatorische Informations-/

Sensibilisierungsveranstaltungen

•	 Vereinfachte Antragsformulare

•	 Mediation

•	 Begleitung bei gemeinsamer 

Elternschaft

•	 Gezielte Sozialabklärung unter 

Beizug von Befragungsfachperson

•	 Interdisziplinäres Netzwerk von 

Fachpersonen

•	 Anhörung minderjähriger Kinder

•	 Kompetenzzentrum zur Bereit-

stellung von Fachwissen in Gewalt- 

situationen beim Jugendamt JA.

•	 Kantonsgericht

•	 Bezirks- und Friedens- 

gerichte

•	 Kinder- und Jugenddienst

•	 Freiburger Netzwerk für 

psychische Gesundheit

•	 Familienamt

•	 Freiburger Anwalts- 

verband

•	 Opferhilfestelle Solidarité 

Femmes

•	 Verein EX-pression

•	 Verein Education Fami-

liale (Familienbegleitung)

•	 Stiftung Transit

•	 Obligatorische, kosten-

lose Sensibilisierungs-

sitzungen

•	 Mediation:  

5 Stunden kostenlos, 

Verlängerung der Unter-

stützung möglich für 

Personen, die Anspruch 

auf Prozesskostenhilfe 

haben

•	 Begleitung bei der ge-

meinsamen Elternschaft 

in Form von individueller 

Betreuung

1. Anhörung 

3–5 Wochen nach Antrag- 

stellung

Dauer Begleitmassnahme 

3 bis 4 Monate

2. Anhörung 

3–4 Monate nach der  

ersten Anhörung
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Kanton Genf (Seit 2017, zusätzliche Massnahmen ab 2023)

•	 Sensibilisierungssitzungen 

•	 Fachdienst für die Einschätzung 

und Begleitung der Eltern bei 

Trennung (Service d’évaluation et 

d’accompagnement de la sépara-

tion parentale SEASP) 

•	 Mediation

•	 Therapeutische Begleitung

•	 Elternberatung

•	 Soziale Begleitung

•	 Sozialuntersuchungen

•	 Therapeutische Hilfestellungen

•	 Kurse für getrennt lebende Eltern 

•	 Telefonberatung und Sprechstunde 

(SEASP)

•	 Fachdienst für die Ein- 

schätzung und Begleitung 

der Eltern bei Trennung 

•	 Dienst für den Schutz  

von Minderjährigen

•	 Gerichte

•	 Kinderfürsorge

•	 Medizinisch-pädagogi-

sches Amt (Antenne de 

Médiation et Prévention 

avec des Mineurs,  

Stiftung Astural)

•	 Ombudsstelle der Justiz

•	 Kostenlose Inanspruch-

nahme aller Leistungen 

des SEASP

•	 Co-Elternarbeit und 

Elternberatung: Über-

nahme einer begrenzten 

Anzahl von Sitzungen 

durch den SEASP

•	 Kurse für getrennte 

Eltern: symbolischer 

Beitrag der Eltern; finan- 

zielle Unterstützun 

durch das kantonale Amt  

für Kinder und Jugend-

fragen (OCEJ).

•	 Finanzielle Übernah-

me von 7 Mediations-

sitzungen (durch 

Justizbehörde)

1. Treffen mit Fachdienst 

15 Tage nach Antrag- 

stellung beim Gericht.

Elternbegleitauftrag bei 

Zustimmung beider Eltern  

5 bis 7 Sitzungen mit 

SEASP über einen Zeit-

raum von 3 Monaten.

Anhörung durch Gericht 

nach 4 Monaten; bei Ein-

verständnis Eltern, Verein-

barung an Gericht.  

Absage der angesetzten 

Anhörung und Bestäti-

gung der elterlichen 

Vereinbarung.

Kanton St. Gallen (Seit 2010)

Angeordnete Elternberatung •	 Kinder- und Jugend- 

psychiatrische Dienste  

St. Gallen

•	 Kinder- und Jugendhilfe  

St. Gallen

•	 Eltern tragen die Kosten 

selbst, ausser es wurde 

unentgeltliche Rechts-

pflege gewährt.

•	 Kosten max. CHF 3400, 

resp. CHF 3900 bei 

zusätzlichem Bericht an 

einweisende Behörde 

10 Beratungseinheiten  

à 1–1,5h im Zeitraum von 

8–10 Monaten (wovon evtl. 

eine mit Kindern) und 

zusätzliche Sitzung nach 

weiteren 6–8 Monaten.

Kanton Wallis (Seit 2020)

•	 Spezielles Trennungs- und Schei- 

dungsverfahren

•	 Obligatorische Informations- und 

Sensibilisierungsveranstaltung 

•	 Vertiefende Gruppensitzung 

zur elterlichen Kommunikation 

(unverbindlich)

•	 Vereinfachte Antragsformulare

•	 Mediation

•	 Psychologische Begutachtung  

des Familiensystems

•	 Sozialabklärung unter Beizug einer 

spezialisierten Befragungsperson 

•	 Interdisziplinäres Netzwerk von 

Fachpersonen für elterliche 

Trennung

•	 Anhörung Minderjähriger  

•	 Justiz- und Schutz- 

behörden

•	 Schutzdienste

•	 Anwaltskammer

•	 Walliser Mediatons- 

vereinigung

•	 CIMEA (Sachverständige 

Person aus dem psycho-

sozialen Bereich)

•	 Obligatorische kosten-

lose Sensibilisierungs-

sitzungen 

•	 Mediation: 5 Stunden 

kostenlos, wenn die Be-

dingungen des Art. 218, 

Abs. 2 der ZPO erfüllt 

sind.

•	 5 unentgeltliche Be- 

ratungssitzungen zur 

gemeinsamen Eltern-

schaft: Verschiedene 

weitere Massnahmen, 

falls notwendig  

1. Anhörung 

2–4 Wochen nach Antrag-

stellung  

Dauer Begleitmassnahme 

3 Monate

2. Anhörung 

3 Monate nach der ersten 

Anhörung
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Kanton Waadt (Seit 2023)

•	 Informations- und 

Aufklärungsveranstaltungen 

•	 Vereinfachte Antrags- 

formulare

•	 Mediation

•	 Begleitung bei der gemeinsamen 

Elternschaft

•	 Hilfen therapeutischer Art

•	 Spezifische Sozial- 

erhebungen

•	 Multidisziplinäres Netzwerk von 

Fachleuten

•	 Anhörung minderjähriger Kindern

•	 Gerichtsbehörden  

(einschliesslich für Kin-

desschutz zuständige 

Richter) 

•	 Generaldirektion für 

Kinder und Jugendliche 

(DGEJ)

•	 Anwälte/Anwältinnen

•	 Mediatoren/

Mediatorinnen

•	 Sachverständige Perso-

nen aus dem psychosozia-

len Bereich

•	 Obligatorische kostenlo-

se Sensibilisierungssit-

zungen 

•	 Mediation: 5 Stunden 

kostenlos, Verlänge-

rung der Unterstützung 

möglich für Personen 

mit Anspruch auf 

Prozesskostenhilfe

•	 Beratung zur gemein-

samen Elternschaft:  

5 Sitzungen kostenlos

•	 Für Eltern kostenpflich-

tige therapeutische 

Angebote 

 

1. Anhörung 

5 Wochen nach Antrag- 

stellung

Dauer Begleitmass-

nahmen 

4 Monate

2. Anhörung 

4 Monate nach der ersten 

Anhörung
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